
Drucksache Nr. V-2022-26

Dezernat II

Stabsstelle Finanzen

Betr.: Verschmelzung der Regionalpark RheinMain Pilot GmbH auf die Gesellschaft 
zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mit beschränkter Haftung

Vorg.:

I. Antrag 
Die Verbandskammer möge beschließen:

Die Verbandskammer stimmt der Verschmelzung der Regionalpark RheinMain 
Pilot GmbH auf die Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft 
Weilbach mit beschränkter Haftung (GRKW) zu. Gleichzeitig wird der neue 
Gesellschaftsvertrag beschlossen. Im Rahmen der Verschmelzung wird die 
Stammeinlage an der GmbH auf fünf gleiche Anteile verteilt.

Die Zustimmung umfasst die Ermächtigung, redaktionelle Änderungen durch 
den Regionalvorstand vorzunehmen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die neue Gesellschaft unter 
„Regionalpark MainPortal gGmbH“ firmiert.

Thomas Horn 
Verbandsdirektor
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II. Begründung: 
Gemäß § 51 Nr. 11 der Hessischen Gemeindeordnung ist die Gemeinde-
vertretung (beim Regionalverband FrankfurtRheinMain: Verbandskammer) 
ausschließlich für die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung 
von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen sowie eine 
unmittelbare Beteiligung oder mittelbare Beteiligung von größerer Bedeutung 
an diesen zuständig.

Der Umlandverband Frankfurt (Rechtsvorgänger des Regionalverbandes 
FrankfurtRheinMain) gründete 1980 mit weiteren Gesellschaftern die GRKW.

Die GRKW hat folgende Gesellschaftsstruktur:
Gesellschafter Anteil in % Anteil Stammkapital
Regionalverband 
FrankfurtRheinMain

25,00 % 104.000,00 €

Main-Taunus-Kreis 25,00 % 104.000,00 €
Stadt Flörsheim am Main 25,00 % 104.000,00 €
Stadt Hattersheim am Main 12,50 % 52.000,00 €
Stadt Hochheim am Main 12,50 % 52.000,00 €
Gesamt 100,00 % 416.000,00 €

Weiterhin war der Umlandverband 1995 an der Gründung der Regionalpark 
RheinMain Pilot gGmbH beteiligt. Diese Anteile veräußerte er jedoch im Jahr 
2005.

Die Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH hatte folgende 
Gesellschaftsstruktur:
Gesellschafter Anteil in % Anteil Stammkapital
GRKW 93,32 % 477.137,58 €
Stadt Hochheim am Main 6,68 % 34.154,30 €
Gesamt 100,00 % 511.291,88 €

Beide Gesellschaften befanden sich 2017 in einer wirtschaftlich schwierigen 
Lage, die ein Sanierungskonzept erforderlich machte. Dabei sollte die 
Gesellschaftsstruktur vereinfacht werden, um Synergieeffekte erreichen zu 
können. Vor der Verschmelzung waren / sind drei Beschlüsse zu fassen, von 
denen zwei der Zustimmung der Gesellschafter (Nr. 2 und 3) bedürfen.

1. Beschluss: Grundstückvertrag GRKW - Regionalpark RheinMain Pilot 
GmbH 
Um Mehrfachveranlagungen bei der Grunderwerbssteuer zu vermeiden, wurde 
als erster erforderlicher Beschluss der Übertragung der Grundstücke von der 
Regionalpark RheinMain Pilot GmbH auf die GRKW zugestimmt.

2. Beschluss: Angleichung der Stammeinlagen 
Die Stadt Hochheim am Main veräußert ihren Anteil an der Regionalpark 
RheinMain Pilot gGmbH an die GRKW zum Preis in Höhe von 34.154,30 €. Im 
Gegenzug erhöht sie und die Stadt Hattersheim am Main ihren Anteil an der 
GRKW von 52.000,00 auf 104.000,00 €.
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Die Erhöhung der Stammeinlage durch die Städte Hattersheim am Main und 
Hochheim am Main hat zur Folge, dass die Anteile der drei Gesellschafter, die 
bisher jeweils 25 % am gezeichneten Kapital der Gesellschaft hielten, auf 20 % 
absinkt.

Nach der Verschmelzung ergibt sich folgende Gesellschaftsstruktur der 
Regionalpark MainPortal gGmbH:

Gesellschafter Anteil in % Anteil Stammkapital
Regionalverband 
FrankfurtRheinMain

20,00 % 104.000,00 €

Main-Taunus-Kreis 20,00 % 104.000,00 €
Stadt Flörsheim am Main 20,00 % 104.000,00 €
Stadt Hattersheim am Main 20,00 % 104.000,00 €
Stadt Hochheim am Main 20,00 % 104.000,00 €
Gesamt 100,00 % 520.000,00 €

3. Beschluss: Verschmelzung Regionalpark 
Nach dem Erwerb der Anteile an der Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH ist 
die GRKW alleinige Eigentümerin der Gesellschaft. Daher kann jetzt der 
Verschmelzungsbeschluss durch die jeweiligen Gremien gefasst werden.

Die Verschmelzung liegt im Interesse der Regionalverbandes. Der Bilanzwert 
der Beteiligung liegt im Jahresabschluss zum 31.12.2021 bei 792.107,92 €. Sie 
ist damit der größte einzelne Vermögensgegenstand im Anlagevermögen des 
Regionalverbandes. Wie vorstehend schon geschrieben, erwirtschafte die 
Gesellschaft in den letzten Jahren Verluste, die zu Lasten deren Eigenkapitals 
gebucht wurden. Weitere Verluste der GRKW hätten auch Auswirkungen auf 
den Regionalverband. In diesem Falle wäre der Bilanzansatz abzuschreiben. 
Für 2022 und die Folgejahre wird ein ausgeglichenes Ergebnis der 
verschmolzenen Gesellschaft prognostiziert, so dass davon ausgegangen 
werden kann, dass der Bilanzansatz der Beteiligung stabil bleibt.
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